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Gratisparkieren von Zweirädern 

1. Ausgangslage 

Der Bundesrat hat den Geltungsbereich des Signals "Parkieren gegen Gebühr" auf alle 

Fahrzeuge ausgedehnt. Somit können ab 2021 auch für Motorräder, Mofas und schnelle 

E-Bikes gebührenpflichtige Parkfelder eingeführt werden. Bisher war dies nicht klar fest-

gelegt. 

2. Beantwortung der Fragen 

2.1 Prüfte oder prüft die Stadt Chur die Möglichkeiten zur Umsetzung des Regelwerks 
"kostenpflichtige Parkfelder für Zweiräder" oder bleibt dies mittelfristig eine 
Dienstleistung? 

Die bisherige Regelung der Zweiradparkplätze in der Stadt Chur bietet keine Probleme 

und der Stadtrat sieht demzufolge zurzeit auch keinen Handlungsbedarf. Die Entwicklung 

wird aber laufend beobachtet, primär natürlich auf dem Gebiet der Stadt Chur, aber auch 

die Vorgehensweisen in anderen Städten, um dereinst gegebenenfalls die Einführung ei-

ner Gebührenpflicht, zumindest für Motorräder, zu prüfen. 
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2.2 Stellte die Stadt Chur in letzter Zeit eine gewisse Disziplinlosigkeit hinsichtlich 
parkierter Zweiräder fest? 

Beanstandungen in Zusammenhang mit Motorradparkplätzen sind nicht erstellt oder er-

kennbar. Veloparkplätze stellen diesbezüglich eine grössere Komplexität dar. Die Stadt 

hat in den letzten Jahren zahlreiche Velomassnahmen gefördert und damit den Velover-

kehr insgesamt ausgebaut. An neuralgischen Orten, wie beispielsweise rund um den 

Bahnhof, in der Poststrasse oder dem Martinsplatz, wird das Angebot an Abstellplätzen 

zeitweise vollständig ausgeschöpft. Die Anzahl an Zweiradparkplätzen wird aber laufend 

erweitert und optimiert. 

2.3 Stehen genug Parkierungsmöglichkeiten für motorisierte und nicht angetriebene 
Zweiräder zur Verfügung? 

Mit etwa 4'000 öffentlichen Velo-Abstellplätzen und über 100 Parkplätzen für Motorräder 

und Mofas besteht ein gut ausgebautes Angebot. Wie bereits erwähnt erfolgen – wo mög-

lich und nötig – kontinuierlich Erweiterungen und Ergänzungen. 

2.4 Wie steht der Stadtrat generell zur Gesetzesänderung? 

Die Bundesgesetzgebung steht im Wandel von gesellschaftlichen und technischen Ver-

änderungen. Für den Stadtrat stehen beim Thema "Zweiräder" ein gutes Angebot an 

Parkplätzen und deren Bewirtschaftung, Ordnung sowie die Verkehrssicherheit im Vor-

dergrund. Zudem behält der Stadtrat bei der zukünftigen Planung von Zweiradparkplätzen 

auch mögliche Anreize zum Umstieg vom Auto auf platzsparende und umweltfreundliche-

re Zweiräder im Auge. Diesbezüglich nimmt insbesondere die Anzahl von E-Bikes und  

E-Roller seit Jahren permanent zu.  

Wenn auch durch die Einführung einer Gebührenpflicht auf Zweirad-Parkplätzen zusätzli-

che Einnahmen generiert werden könnten, sieht der Stadtrat zurzeit diesbezüglich keinen 

Handlungsbedarf. 

2.5 Wie würde das Controlling der gebührenpflichtigen Zweirad-Parkplätze aus 
personeller und materieller Sicht aussehen (Mehraufwand)? 

Aus obenerwähnten Gründen verzichtet der Stadtrat zurzeit auf die detaillierten Abklärun-

gen bzw. eine Situationsanalyse bezüglich der entsprechenden personellen und materiel-

len Mehraufwendungen.  








